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Die nachfolgend formulierten Good Governance-Standards 
– bestehend aus

Ethik-Code und
Verhaltensrichtlinien
sollen die Einhaltung von Transparenz, Integrität und 
Partizipation als Prinzipien einer guten Verbandsführung 
unterstützen. Sie stellen einen Ordnungsrahmen für Orga-
ne, Gremien sowie ehrenamtliche und hauptberufliche Mit-
arbeitende des Landessportbundes Rheinland-Pfalz dar. 

Zugleich können sie Vorbild und Anregung für entspre-
chende Regelungen in den regionalen Sportbünden, den 
Sportkreisen, Verbänden und Vereinen in Rheinland-Pfalz 
sein. Sie sollen die Transparenz auch nach außen fördern, 
um das Vertrauen in die Glaubwürdigkeit des Sports zu be-
wahren und zu stärken.

3.1 Ethik-Code  
(in Anlehnung an den DOSB-Ethik-Code)

Präambel – Grundsätze guter Verbandsführung
In einer sich rasant wandelnden, globalisierten Welt leisten 
rheinland-pfälzische Vereine und Verbände einen unver-
zichtbaren Beitrag zur Demokratie und zur nachhaltigen 
Entwicklung der Gesellschaft. Dies erfordert verantwort-
liches Handeln auf der Grundlage von Transparenz, Integri-
tät und Partizipation als Prinzipien guter Vereins- und Ver-
bandsführung (Good Governance). Die im nachfolgenden 
Ethik-Code definierten Werte und Grundsätze bestimmen 
das Verhalten und den Umgang innerhalb des Landessport-
bundes und gegenüber Außenstehenden. Der Ethik-Code ist 
für ehrenamtliche Personen, Mitarbeitende sowie Mitglie-
der des Landessportbundes Rheinland-Pfalz (LSB) verbind-
lich.

3. Good  
Governance-Standards

Quelle: DOSB
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Demokratische Mitglieder-
rechte gewährleisten die 
Beteiligung aller Mitglie-
der in einem pluralistisch 
geprägten Landessport-
bund.

6Partizi-
pation

Ethik-
Code

Toleranz und Wertschät-
zung sind die Grundlage 
für ein vertrauensvolles 
Miteinander. Gegensei-
tiger Respekt sowie die 
Wahrung der persönlichen 
Würde und der Persönlich-
keitsrechte gewährleisten 
eine faire, partnerschaft-
liche Zusammenarbeit und 
sichern die Einheit in der 
Vielfalt. Diskriminierung 
und Benachteiligung von 
Menschen in Bezug auf 
ethnische Zugehörigkeit, 
Nationalität, Religion, 
Weltanschauung, Alter, 
Geschlecht, sexuelle Iden-
tität, Zugehörigkeit einer 
bestimmten Gruppe oder 
wegen einer Behinderung 
ist unzulässig. Die Gleich-
stellung aller Geschlech-
ter wird auf allen Ebenen 
gefördert. Belästigungen 
und Mobbing werden nicht 
toleriert. Der LSB verurteilt 
jegliche Gewalt, unabhän-
gig davon, ob sie körper-
licher, seelischer oder 
sexueller Art ist.

1Toleranz, 
Respekt 

und Würde

Der LSB verpflichtet sich 
im Interesse der Zukunfts-
sicherung für nachfolgen-
de Generationen zu einer 
nachhaltigen Verbands-
politik, die die Achtung 
der Umwelt, ökonomische 
Anforderungen und ge-
sellschaftliche Aspekte in 
angemessenen Ausgleich 
bringt.

2Nachhal-
tigkeit und 

Verantwor-
tung für die 

Zukunft

3Null-
Toleranz-

Haltung

Regeltreue und Fairplay 
sind wesentliche Elemente 
im Sport. Geltende Gesetze 
sowie interne und externe 
Richtlinien und Regeln 
sind einzuhalten. Gegen-
über Rechtsverstößen 
– insbesondere Doping 
und Spielmanipulationen, 
Kindeswohlgefährdung 
und sexualisierter Gewalt 
– hat der LSB eine Null-To-
leranz-Haltung.

Alle für den LSB und des-
sen Aufgaben relevanten 
Entscheidungsprozesse 
sowie die zugrunde ge-
legten Fakten werden mit 
größtmöglicher Transpa-
renz und Sorgfalt behan-
delt. Dies betrifft insbe-
sondere alle finanziellen 
und personellen Entschei-
dungen. Vertraulichkeit 
sowie datenschutzrecht-
liche Vorgaben werden 
beachtet. Die Good Gover-
nance-Standards werden 
mit allen Anhängen leicht 
auffindbar auf den Inter-
netseiten des Landessport-
bundes veröffentlicht.

4 Tran-
sparenz

Integrität setzt objektive 
und unabhängige Ent-
scheidungsfindung voraus. 
Wenn persönliche, ins-
besondere wirtschaftliche 
Interessen bei einer für 
den LSB zu treffenden Ent-
scheidung berührt werden 
(„Interessenskonflikt“), 
sind diese offenzulegen. 
Einladungen, Geschenke 
und sonstige materiellen 
oder ideellen Vorteile dür-
fen nur im vorgegebenen 
Rahmen in transparen-
ter Weise angenommen 
oder gewährt werden. Die 
Interessenvertretung für 
den Sport in Rheinland-
Pfalz erfolgt in transparen-
ter und verantwortlicher 
Weise.

5Integrität

Demokratische Mitglieder-
rechte gewährleisten die 
Beteiligung aller Mitglie-
der in einem pluralistisch 
geprägten Landessport-
bund.

7Der orga-
nisierte 

Sport im 
Mittelpunkt
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